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Index

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

BAO §166;

1. BAO § 166 heute

2. BAO § 166 gültig ab 01.01.1962

Rechtssatz

Eine Konkurserö9nung Jahre nach Durchführung der Forderungswertberichtigung ist nicht geeignet, um eine schon zu

diesem Zeitpunkt vorgelegene Uneinbringlichkeit der Forderung darzutun (vgl. das Erkenntnis vom 25. Jänner 2006,

2002/13/0027).Eine Konkurserö9nung Jahre nach Durchführung der Forderungswertberichtigung ist nicht geeignet,

um eine schon zu diesem Zeitpunkt vorgelegene Uneinbringlichkeit der Forderung darzutun vergleiche das Erkenntnis

vom 25. Jänner 2006, 2002/13/0027).
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